
Öffentliche Bekanntmachung

des Jahresabschlusses 2020 des Wasserzweckverbandes Strelitz

gemäß § 14 Abs. 5 Kommunalprüfungsgesetz (KPG)

l. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Wasserzweckverband Strelitz, Neustrelitz

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGE-
BERICHTES

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Wasserzweckverband Strelitz, Neustrelitz - bestehend aus der

Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom l.

Januar bis zum 31. Dezember 2020, der Finanzrechnung für die Zeit vom l. Januar bis zum 31.

Dezember, den Bereichsrechnungen nach § 36 EigVO M-V sowie dem Anhang, einschließlich der

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den

Lagebericht des Verbandes für das Geschäftsjahr vom l. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des

Kommunalprüfungsgesetzes des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommem i. V. m. den

einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Verbandes

zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom l. Januar bis zum

31. Dezember 2020 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Verbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem

Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes des Bundeslandes

Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz l HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317
HGB und § 13 des Kommunalprüfungsgesetzes des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommem unter

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Verband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen

(Verbandsausschuss) für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern i. V. m.

den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes vermittelt. Ferner sind die

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den

deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder

unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit des Verbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Untemehmenstätigkeit,

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem

nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Kommunalprüfüngsgesetzes

des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. den einschlägigen deutschen, für

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme),

die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit
den anzuwendenden Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes des Bundeslandes Mecklenburg-

Vorpommern i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen

im Lagebericht erbringen zu können.

Die für die Überwachung Verantwortlichen (Verbandsausschuss) sind verantwortlich für die
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Verbands zur Aufstellung des Jahresabschlusses und

des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

und des Lageberichtes

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes

frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der

Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt sowie in allen

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen

Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes des Bundeslandes

Mecklenburg-Vorpommern i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden

handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HOB und § 13 des Kommunalprüfungsgesetzes des Bundeslandes
Mecklenburg-Vorpommern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-



stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder

Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und

Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weitergehende

Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichtes. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Verbandes i.S.v. § 53 Abs. l Nr. 2 HGrG im

Geschäftsjahr vom l. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 befasst.

Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit
einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine

Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen

Verhältnisse des Verbandes Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Verbandes
sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung
über die Erweiterung der Abschlussprüfüng nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise
11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der

Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen
Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche

Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Bremen, 30. August 2021 Göken, Pollak und Partner

Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Dr. Göken) (gez. Weisbach)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer"



2. Übersendungsschreiben des Landesrechnungshofes M-V vom 10. Januar 2022

Der LandesrechnungshofM-V hat keine eigenen Feststellungen getroffen.

Das Schreiben des Landesrechnungshofes befindet sich in der Anlage der öffentlichen Bekannt-

machung.

3. Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss Nr. VB/01/22 vom 12.01.2022 den Jahresabschluss

festgestellt.

4. Vom Jahresgewinn im Bereich Wasser i.H.v. 162.599,85 EUR werden gemäß § 13 Abs. 2 Ziffer 2

EigVO M-V 301,38 EUR auf neue Rechnung vorgetragen und 162.298,47 EUR gemäß § 13 Abs.
2 Ziffer 3 EigVO M-V in die Rücklage eingestellt.
Der Jahresgewinn im Bereich Abwasser i.H.v. 730.825,99 EUR wird gemäß § 13 Abs. 2 Ziffer 3

EigVO M-V in die Rücklage eingestellt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2020 liegen in der Zeit vom 31.01.2022 bis 08.02.2022,
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr und
Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, öffentlich in der Geschäftsstelle des Wasserzweckverbandes

Strelitz, Wilhelm-Stolte-Straße 90, 17235 Neustrelitz, aus.

Neustrelitz,24.01.2022

/ / ii
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von Buöhwaldt
Verbandsvorsteherin



LandesrechnungshofMecklenburg-Vorpommern

Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern, Mühlentwiete 4,19059 Schwerin

Wasserzweckverband Strelitz
Wilhelm-Stolte-Straße 90
17235Neustrelitz

Bearbeiten

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Ihr Zeichen:

GZ:

Florian Kolm

+49(0)3857412-136
+49(0)38574 12-100

fkolm@lrh-mv.de

21-13.0231-170/2020-

Schwerin, 10. Januar 2022

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 nach Abschnitt
munalprüfungsgesetz (KPG M-V)

Kom-

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend leitet der Landesrechnungshof gemäß § 14 Abs. 4 KPG M-V eine Ausfertigung

des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses zum

31. Dezember 2020 weiter.

Bitte beachten Sie die Bestimmungen des § 14 Abs. 5 KPG M-V über die Bekanntgäbe

und Offenlegung dieser Unterlagen (vgl. auch Tz. 40 Grundwerk1).

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Dr. Sloot

Für die Richtigkeit:

„.„J^.^Ws.
Kanzlei

Vgl. Grundwerk 2021 in der Fassung vom 18. Dezember 2020, veröffentlicht auf der Homepage des Landesrechnungs-
hofes unter www.lrh-mv.deA/eroffentlichungen/Rundschreiben-an-Wirtschaftsprufer/.

Postanschrift: Internet:

Mühlentwiete 4 Tel.:+49 (0) 385 7412-0 E-Mail: poststelle@lrh-mv.de

19059 Schwerin Fax: +49 (0) 385 7412-100 Homepage: www.lrh-mv.de

Dienstgebäude Neubrandenburg:

Beseritzer Straße 11 Tel.: +49 (0) 395 4524-0

17034 Neubrandenburg Fax: +49 (0) 335 4524-200


